Stadt Braunschweig 25-28002-03

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Richtlinie der Stadt Braunschweig liber die Gewahrung von Zuwendungen zur
Forderung der Mittagsverpflegung von Schiilerinnen und Schiilern;
"FairKosten - Fordertopf Mittagsverpflegung in der Schule"

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VvV 25.02.2026
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge: Sitzungstermin Status
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.03.2026 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 10.03.2026 O
Beschluss:

Die als Anlage beigefiigte Richtlinie der Stadt Braunschweig Uber die Gewahrung von Zu-
wendungen zur Férderung der Mittagsverpflegung von Schulerinnen und Schilern (,Forder-
topf Mittagessen in der Schule®) wird beschlossen. Der Fordertopf wird mit Mitteln in Hohe
von 150.000 Euro pro Jahr nach MalRgabe des Haushalts ausgestattet.

Sachverhalt:

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 20.02.2026 beschlossen, die Beschlussvorla-
ge DS 25-28002 passieren zu lassen, da Beratungsbedarf zu dem Anderungsantrag

DS 25-28002-01 besteht.

Unabhangig davon wurde in der Sitzung von Ausschussmitgliedern darauf hingewiesen,
dass die Bezeichnung der Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung
der Mittagsverpflegung von Schilerinnen und Schilern als ,FairKosten — Fordertopf Mittags-
verpflegung in der Schule® nicht barrierefrei ist.

Die Verwaltung schlagt daher vor, die Bezeichnung der Richtlinie in ,Fordertopf Mittagessen
in der Schule“ zu andern. Als Anlage ist die entsprechend geanderte Richtlinie beigefligt.

Dr. Rentzsch

Anlage/n:
1 - Richtline Fordertopf Mittagessen in der Schule (6ffentlich)
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Richtlinie der Stadt Braunschweig

Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung der Mittagsverpflegung

1.1

1.2

1.3

3.1

3.2

4.1

4.2

von Schulerinnen und Schilern
,Fordertopf Mittagessen in der Schule“

Verwendungszweck

Ziel dieser Richtlinie ist, es allen Schilerinnen und Schilern an den stadtischen
allgemeinbildenden Schulen zu ermdglichen, unabhangig von der finanziellen
Lage ihrer Erziehungsberechtigten am gemeinschaftlichen Mittagessen in der
Schule teilzunehmen. Die Teilnahme am Mittagessen in der Schule starkt die
physische und mentale Gesundheit, die Leistungsfahigkeit sowie die soziale Teil-
habe der Schilerinnen und Schdler.

Die Stadt Braunschweig gewahrt nach MaRRgabe dieser Richtlinie Zuwendungen
fur die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in der Schule. Es handelt
sich dabei um eine Projektférderung im Sinne der Zuwendungsrichtlinie der Stadt
Braunschweig.

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Die bereitge-
stellten Mittel flr den Fordertopf ,Mittagessen flir alle” sind begrenzt, sodass die
Antrage in der Reihenfolge ihrer Eingédnge entschieden werden.

Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in der Schule
fur Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, die keinen An-
spruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepakt (BuT) haben.

Art, Umfang und Héhe der Zuwendung

Gefordert wird der Preis des Mittagessens an der jeweiligen Schule zu 50 Pro-
zent. Es handelt sich dabei um eine Anteilsfinanzierung im Sinne der Zuwen-
dungsrichtlinie der Stadt Braunschweig.

Die Forderung wird in der Regel fur die Dauer der Jahrgange 1 bis 4, 5 bis 7,
8 bis 10 und 11 bis 13 gewahrt.

Zuwendungsempfangende

Zuwendungsempfangende sind Schilerinnen und Schiiler aus finanziell benach-
teiligten Familien, die keinen Anspruch auf BuT-Leistungen haben, und am ge-
meinschaftlichen Essen in der Schule teilnehmen.

Als finanziell benachteiligt im Sinne dieser Richtlinie gelten Haushalte, deren
Bruttohaushaltseinkommen (in der Regel handelt es sich dabei um das Gesamt-
einkommen einer Familie) bis zu 10 Prozent tGber der Grenze fiir die Wohngeld-
berechtigung liegt. Die Einkommensgrenzen fiir die unterschiedlichen Haushalts-
gréRen sind der Anlage zu entnehmen.
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4.3

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

514

5.2

5.3

Nicht berechtigt, eine Zuwendung im Sinne dieser Richtlinie zu erhalten, sind
Familien, die Blrgergeld bzw. Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbe-
werber-Leistungen oder Kinderzuschlag erhalten. Als BuT-Anspruchsberechtigte
kdnnen sie das gemeinschaftliche Mittagessen in der Schule kostenfrei erhalten.

Verfahren
Antragsverfahren

Fur minderjahrige Schilerinnen und Schiiler stellen Erziehungsberechtigte den
Antrag. Volljahrige Schiilerinnen und Schiiler kdnnen selbst einen Antrag stellen.

Die Forderung wird schriftlich beantragt. Der Antrag enthalt die notwendigen An-
gaben, insbesondere

. Name der Schiilerin bzw. des Schulers,

. die besuchte Schule,

. die mit der Schilerin bzw. dem Schiiler im Haushalt lebenden Personen und
. die Einkommenssituation.

Die Héhe des Bruttoeinkommens ist durch aussagekraftige Nachweise, wie z. B.
einen Einkommenssteuerbescheid des vorvergangenen Kalenderjahres, eine Ar-
beitgeberbescheinigung Uber den Bruttolohn des vergangenen Jahres oder einen
Rentenbescheid zu belegen. Wenn weitere Einkommensarten (z. B. Einkilinfte
aus Kapitalvermogen, aus Vermietung und Verpachtung, aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbetrieb oder sonstiges Vermodgen) vorliegen, sind diese an-
zuzeigen.

Durch eine Eigenerklarung verpflichten sich die Antragstellenden, dass sie dem
Fachbereich Schule Veranderungen zu den o. a. Antragsangaben und ihrer Ein-
kommensverhaltnisse unverziglich mitteilen. Der Fachbereich Schule ist berech-
tigt, die Einkommensverhaltnisse stichprobenartig zu Gberprifen.

Bei mehreren schulpflichtigen Kindern kann der Antrag fiir alle Kinder der Familie
gemeinsam gestellt werden.

Die Zuwendung wird bei Bewilligung des Antrags (auch riickwirkend) ab dem Tag
der Antragstellung gewahrt. Entfallen im Laufe der Férderdauer (vgl. Ziffer 3.2 der
Richtlinie) die Zuwendungsvoraussetzungen, wird der Fachbereich Schule die
Bewilligung aufheben.

Antragsfrist

Antrage kénnen jederzeit gestellt werden. Soll sichergestellt werden, dass die
Foérderung bei Bewilligung ab dem Schuljahresbeginn eines Jahres erfolgt, sind
die Antrage bis zum Beginn der Osterferien desselben Jahres einzureichen.
Beratung bei Antragstellung

Antragstellende kdnnen sich an die zustandigen Mitarbeitenden des Fach-

bereichs Schule wenden. Die Kontaktdaten werden veroffentlicht und Uber
geeignete Kanale kommuniziert.
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5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

Bewilligungsverfahren

Erziehungsberechtigte erhalten nach der Prifung des Antrags einen Bescheid
Uber die Genehmigung oder Ablehnung der Zuwendung. Im Falle der Bewilligung
wird in der Regel dem Verpflegungsanbietenden in der Schule die Anspruchs-
berechtigung mitgeteilt, das Gleiche gilt fir die Aufhebung der Bewilligung.

Auszahlung

Die Zuwendung wird monatlich in der Regel an den Verpflegungsanbietenden
ausgezahlt, sodass die Familie selbst nur noch 50 Prozent des Essenspreises
Uberweisen muss. Ein Schulwechsel oder Umzug ist dem Fachbereich Schule zu
melden.

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt vom Fachbereich Schule je Schule
monatlich rickwirkend in der Regel an den Verpflegungsanbietenden, der dem
Fachbereich Schule zu diesem Zweck eine Sammelrechnung Uber die verzehrten
Mittagessen der nach dieser Richtlinie berechtigten Schilerinnen bzw. Schuler
Ubersendet. Der Fachbereich Schule ist berechtigt, die Sammelrechnung stich-
probenartig zu prifen. Sie gilt als Verwendungsnachweis.

Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt

Braunschweig in Kraft. Sie findet erstmalig Anwendung fiir das Schuljahr 2026/
2027.
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ANLAGE
EINKOMMENSGRENZE

zur Richtlinie ,,Fordertopf Mittagessen in der Schule*“ der Stadt Braun-
schweig

Als Maf¥stab fur die finanzielle Benachteiligung im Sinne dieser Richtlinie dient die Wohn-
geldberechtigung zuziiglich eines Aufschlags von 10 Prozent.

Die Einkommensobergrenzen unterscheiden sich nach der GréRe des Haushalts, in dem die
Schilerin oder der Schiler wohnt. Berticksichtigt werden dabei auch unterhaltspflichtige Kin-
der, die auRerhalb des Haushalts wohnen. Mal geblich ist das jahrliche Bruttoeinkommen der
Eltern* bzw. des Elternteils.

Brutto-Einkommensobergrenzen des Haushalts im Jahr

Anzahl Kinder der Eltern® eines Elternteils
1 Kind 50.250 € 40.450 €
2 Kinder 67.250 € 50.250 €
3 Kinder 76.650 € 67.250 €

fur jedes weitere Kind: + 9.900 €

* oder eines Elternteils, der mit einer Partnerin oder einem Partner in einer eheahnlichen
oder lebenspartnerschaftsahnlichen Gemeinschaft zusammenlebt

5 von 5 in Zusammenstellung



	Vorlage
	Anlage  1 Richtline Fördertopf Mittagessen in der Schule

